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Antrag "Forderung zum Schutz und Erhalt von privaten
Geholzbestinden"” (Antrag der Fraktion Biindnis 90 /Die Griinen vom
15.11.2025, eingegangen am 15.11.2025)

Datum: 11.05.2026
Federfiihrung: Bereich 74 - Griinplanung und Forsten
Organzustindigkeit: RAT

Beratungsfolge
Gremium Geplante Sitzungstermine Offentlichkeitsstatus
Rat der Hansestadt Liineburg 21.05.2026 0
Beschlussvorschlag

Der Rat moge beschliefien, dass

die Hansestadt Liineburg eine Férderung zum Schutz und Erhalt von privaten Gehdélzbestanden
im Rahmen des Klimafonds zugunsten der Ansitze im Bereich 74/Griinplanung fiir Mafdnahmen
des Programmes ,KLuG“ (Klima und Griin) sowie der durch die Baumschutzsatzung
vereinnahmten Ausgleichszahlungen vornimmt.

Die forderfahigen Mafsnahmen sind nach den aktuellen fachlichen Vorschriften und
Empfehlungen (FLL-Baumkontrollrichtlinie, FLL-Baumuntersuchungsrichtlinie, ZTV-
Baumpflege) von einem qualifizierten Betrieb auszufiithren. Neben den Mitteln im
Forderprogamm KluG sollen zur Finanzierung auch die durch die Baumschutzsatzung
vereinnahmten Ausgleichszahlungen herangezogen werden.

Beschlussempfehlung des Verwaltungsausschusses vom 09.12.2025:
Der Antrag wird in den Ausschuss fiir Umwelt, Klima, Griinflichen und Forsten verwiesen.
Sachverhalt

Die Verwaltung empfiehlt, den Antrag in den Ausschuss fiir Umwelt, Klima, Griinflachen und
Forsten zu verweisen.

Ferner wird inhaltlich empfohlen, einen von dem Antrag abweichenden Beschluss zu fassen. Die
Verwaltung hat daher die Vorlage fortgeschrieben.

Zu dem Antrag nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Im Zuge der klimatischen Veranderungen bekommen alte Biume, die tief wurzeln und tiber
grofde Kronen verfiigen, eine immer gréfiere Bedeutung fiir das Stadtklima. Die Eigentiimer
wertvoller Biume stehen vor groflen Herausforderungen, diese langfristig zu erhalten und zu
pflegen. Aufwendige Schnittmafdnahmen, Kronensicherungen oder Mafnahmen zu
Standortverbesserungen kénnen schnell sehr teuer werden.

Um private Eigentiimer zu unterstiitzen und den Erhalt der BAume zu sichern ware es daher
denkbar, Baumerhaltungsmafinahmen zu férdern. Privatpersonen konnten Antrége fiir
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Kronensicherungen, Schnittmafdnahmen zur Verkehrssicherung etc. stellen. Mit Hilfe einer
stadtischen Forderrichtlinie konnte durch den Bereich 74 entschieden werden, ob bzw. in
welcher Hohe die beantragten Mafdnahmen bezuschusst werden kénnen.

Finanzierung
Durch die seit dem 01.01.2025 giiltige, angepasste Geholzschutzsatzung ist eine Zunahme an

Ausgleichsabgaben gem. § 7 (6) festzustellen. Ausgleichsabgaben gem. § 7 (6) werden z.B.
entrichtet, wenn auf einem Grundstiick nicht ausreichend Platz fiir eine gemaf3
Geholzschutzsatzung geforderte Ersatzpflanzung zur Verfiigung steht. Diese Einnahmen kénnten
zur Verfligung gestellt werden, sodass diese Gelder zweckgebunden in den Erhalt von
wertvollen Gehoélzen in der Stadt fliefRen wiirden.

Der Haushaltsansatz des Klimafonds ist zurzeit fiir viele klimaanpassende Mafdnahmen im
Stadtgebiet notwendig. Die sog. ,KluG-Mafinahmen* sind bereits vorausschauend fiir
verschiedene Mafdnahmen budgetiert. Es ware daher aus naturschutzfachlicher Sicht nicht
empfehlenswert, auf den Klimafonds zuriickzugreifen, da vorgesehen ist, diesen in 2027 auf
70.000 Euro zu reduzieren. Zudem ist geplant, dass der Klimafonds als freiwillige Leistung der
Hansestadt Liineburg ab 2028 auslauft.

Es wird empfohlen, die Férderungsmoglichkeiten mit den noch festzulegenden Kriterien und
Rahmenbedingungen im Ausschuss fiir Umwelt, Klima, Griinfliche und Forsten genauer zu
erortern.

Die Verwaltung empfiehlt folgende gednderte Beschlussfassung gegeniiber dem Antrag der
Fraktion Biindnis 90/Die Griinen:

Der Rat moge beschlief3en, dass die Hansestadt Liineburg eine stadtische Féorderung zum Schutz
und Erhalt von privaten Geholzen einrichtet, die ausschliefilich iiber die Einnahmen der
Ausgleichsabgaben gem. § 7 (6) der Gehdlzschutzsatzung zweckgebunden finanziert wird.
Dazu wird die Verwaltung beauftragt,

- die Einnahmen, die aus § 7 (6) der Geholzschutzsatzung generiert werden,
zweckgebunden fiir Forderungen zum Schutz und Erhalt von ortsbildpréagenden
Biaumen/Geho6lzen auf Privatem Grund zur Verfiigung zu stellen.

- ein Antragsverfahren fiir stidtische Fordermafinahmen zum Schutz und Erhalt von
besonders ortsbildpragenden Bdumen und Geholzen fiir private Eigentiimer zu
erarbeiten.

- eine Forderrichtlinie zum Schutz und Erhalt von Geholzen zu erstellen und die
Kriterien fiir eine Forderfahigkeit festzulegen. Als vergleichbares Beispiel sei die
Forderrichtlinie fiir Dach- und Fassadenbegriinung der Hansestadt Liineburg genannt.

Ziel | Unterziel Bewertun

Klimaschutz ++ | + | -
Natiirlicher Klimaschutz (z.B. Schaffung von CO,- ++
Senken)

Klimaanpassung =+ | + | - -
Forderung des Stadtgriins (z.B. Dach- ++
/Fassadenbegriinung; Schutz von Baumstandorten,

Neuanpflanzungen)
Erhaltung der Kaltluftschneisen/Forderung eines ++

gesunden Stadtklimas
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| Forderung des Hitzeschutzes ++
Umwelt- und Naturschutz ++ | + | -

Verringerung der Luft-, Wasser- und +
Bodenverschmutzung; Reduzierung der
Larmbelastung

Schutz von Wasserdkosystemen und des +
Grundwassers
Erhaltung und Férderung der Biodiversitat ++
(Artenvielfalt, Vielfalt der Okosysteme)

(++) deutlich positive Auswirkung, (+) positive Auswirkung, (-) negative Auswirkung, (--) erheblich negative Auswirkung

Finanzielle Auswirkungen: > nein

» Freiwillige Aufgabe

Finanzielle Mittel sind haushaltsrechtlich gesichert: >

Dies ist abhdngig von den Einnahmen der Ausgleichsabgaben gem. § 7 (6) der
Geholzschutzsatzung Liineburg. Die Forderungen der Mafinahmen zum Baumerhalt wiirden
ausschliefllich durch diese Einnahmen finanziert werden. Sollte der Topf eines laufenden Jahres
leer sein, wire eine Férderung erst wieder im darauf folgenden Jahr moéglich.

Es werden durchschnittliche Einnahmen von rund 10.000 Euro pro Jahr erwartet.

Beschlussfassung vorbehaltlich der kommenden HH-Planung: > ja / nein
Priifung mdglicher Drittmittel ist erfolgt: » nein

Personelle Auswirkungen:

Auswirkungen auf den Stellenplan: > nein

Anlage/n

Anlage 1: Antrag Die Griinen Férderprogramm privater Geho6lzbestand (6ffentlich)
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Oberbiirgermeisterin

der Hansestadt Liineburg
Frau Kalisch

- Rathaus —

Am Ochsenmarkt

21335 Lineburg

BUNDNIS 90
DIE GRUNEN

Stadtratsfraktion Liineburg

Ratsherr
Ralf Gros

Neue Siilze 4
21335 Liineburg

ralf.gros@Stadtrat-Lueneburg.de

13.11.2025

Antrag fiir eine Forderung zum Schutz und Erhalt von privaten Gehélzbestanden im Rahmen des
Klimafonds zugunsten der Ansdtze im Bereich 74/Griinplanung fir MaRnahmen des
Programmes ,, KLuG“ (Klima und Griin)

Sehr geehrte Frau Oberbirgermeisterin,

die Fraktion Biindnis90/Die Griinen beantragt, der Rat moge beschlieRen, dass

die Hansestadt Lineburg eine Forderung zum Schutz und Erhalt von privaten Gehdlzbestanden im Rahmen
des Klimafonds zugunsten der Ansétze im Bereich 74/Grinplanung fiir MaBnahmen des Programmes ,,KLUG*“
(Klima und Griin) sowie der durch die Baumschutzsatzung vereinnahmten BuBgelder vornimmt.

Die forderfahigen MaBnahmen sind nach den aktuellen fachlichen Vorschriften und Empfehlungen (FLL-
Baumkontrollrichtlinie, FLL-Baumuntersuchungsrichtlinie, ZTV-Baumpflege) von einem qualifizierten Betrieb
auszufiihren. Neben den Mitteln im Férderprogamm KIuG sollen zur Finanzierung auch die durch die
Baumschutzsatzung vereinnahmten BulRgelder herangezogen werden.

Begriindung:
Das Ziel der Forderung ist der Schutz und Erhalt von privaten Geholzen in der Stadt Liineburg

Klimaanpassungskonzept der HS LG: MaRnahmenfeld 3.3, Strategiekonzept ,,Resiliente Innenstadt Liineburg”
(S. 22/23: Die Rdume und Infrastrukturen der Innenstadt klimafit machen, Baume und Gehdlze wirken sich
positiv auf die Luftqualitat, das Stadtklima, die Biodiversitat sowie die Lebensqualitat aus.

Die Forderung soll ohne den Anspruch auf Vollstandigkeit u.a. ff. Mafnahmen umfassen:

- Malnahmen zur Pflege, Herstellung der Verkehrssicherheit oder Gefahrenpravention (z.B. das
Einbauen einer Kronensicherung) die der Erhaltung dienen

- Die Begutachtung durch einen qualifizierten Fachbetrieb als Erstberatung, mindestens einer Person,
welche die PflegemaBnahmen durchfiihren, die Qualifikation ,,Fachagrarwirt fiir Baumpflege” oder
,European Treeworker” besitzt. Ausnahmen hiervon kann die Stadt im Einzelfall zulassen, wenn eine
vergleichbare Qualifikation nachgewiesen wird.

- Baumumfeldverbesserungen (z.B. Bodenverbesserung, Entsiegelung, Beliiftung),

- sonstige MaRRnahmen, die dem Erhalt des Baumes/Gehdélzes dienen

Da Mittel des Forderprogamms KluG herangezogen werden als auch die durch die Baumschutzsatzung



vereinnahmten BuBgelder Verwendung finden sollen, sind zusatzliche Kosten nicht zu erwarten.

Die Entscheidung lber die Forderung trifft die Hansestadt Liineburg im eigenen pflichtgemalen Ermessen im
Rahmen der verfligbaren Haushaltsmittel. Es geht vor allem darum besonders ortsbildpragende und fiir den
Klimaausgleich in starkverdichteten Stadtteilen bedeutsame Baume zu erhalten. Eine Zuwendung kann
erfolgen, wenn an der Durchfiihrung der Malinahme ein erhebliches 6ffentliches Interesse besteht und ohne
die Zuwendungen die baumerhaltenden Malinahme nicht oder nicht im notwendigen Umfang durchgefiihrt
werden kdnnen.

Die weitere Begriindung erfolgt miindlich in der Sitzung.

Fir die Fraktion Blindnis90/Die Griinen im Rat der Hansestadt Liineburg

Ralf Gros



	Vorlage
	Anlage  1 Antrag Die Grünen Förderprogramm privater Gehölzbestand

